
 
 
1. Weseler Schwimmverein 1914 e.V. 
 
 

Keramagstr. 57 Bankverbindung: 
46483  Wesel Verbandsparkasse Wesel 
Tel. 0281/9859577 Kto.-Nr.: 211060 
www.1WSV.de  BLZ: 35650000 
 IBAN: DE75 35650000 211060 
 Swift: WELADED1WES 
 Steuernummer:130/5995/1792 

Anmeldung: 
Antrag bitte in BLOCKSCHRIFT ausfüllen! 

Neuanmeldung  ���� Änderung  ���� Fördermitglied  ���� 
Vorname   
Nachname   
Straße / Hausnummer   
Postleitzahl   
Wohnort   
Telefon   
Geburtsdatum   
Eintrittsdatum   
 
 
Ich bin mit der Veröffentlichung von Bildern im Internet aus Veranstaltungen einverstanden. 
 
Die Aufsichtspflicht des Vereins beginnt und endet jeweils im Vorraum des Hallenbades. 
 
Mein (e) Kind (er) ist (sind) Schwimmsport - Tauchsport tauglich        Ja      Nein 

 nicht zutreffendes streichen 
 

Hiermit ermächtige ich den 1. Weseler Schwimmverein 1914 e.V. in Wesel , den jeweils gültigen Beitrag bis 
auf Widerruf im Abbuchsverfahren im voraus einzuziehen, und zwar: 

� �    halbjährlich �   jährlich 
 

  
  Konto - Nr. Bankleitzahl 
 

   
  (Bankverbindung) 
 

   
  Kontoinhabers (in Blockbuchstaben) 
 

   
Datum Unterschrift des Kontoinhabers 
 

 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung des 1.Weseler Schwimmverein 1914 e.V. an. 
Wichtiger Hinweis: Es besteht seitens des Vereins nur ein Versicherungsschutz für Vereinsmitglieder. 
Entsprechend sind Nichtmitglieder (z.B. begleitende Eltern und Geschwister) in den Sportstätten nicht 
über den 1.Weseler Schwimmverein 1914 e.V. versichert! 
 
Ort, Datum: __________________________ Unterschrift: _______________________ 
 Bei Minderjährigen der gesetzliche Vertreter 
Stand 05.2009 
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Anmeldung: 
Die wichtigsten Bestimmungen im Überblick: 
 
 

§ 8 
 

Über die Aufnahme entscheidet der erweiterte Vorstand. Wird kein Widerspruch erhoben, kann die 
Mitgliedskarte ausgehändigt werden und die Aufnahmegebühr, die jeweils in der Jahreshauptversammlung 
festgesetzt wird, erhoben werden. 

 
§ 9 

 
Der Austritt aus dem Verein kann nur durch eine schriftliche Mitteilung spätestens zum 15. Mai oder zum 15. 
November erfolgen unter gleichzeitiger Rückgabe der Mitgliedskarte. 
Die Verpflichtung zur Zahlung des Beitrages besteht bis zum Schluss der Mitgliedschaft. 

 
§ 10 

 
Alle Mitglieder – außer Ehrenmitglieder und Fördermitglieder– müssen einen Mitgliedsbeitrag entrichten, der 
halbjährlich / jährlich im Voraus fällig ist. Die Höhe der Beiträge wird auf der Jahreshauptversammlung 
festgelegt. 

 
§ 12 

 
Mitglieder deren Verhalten dem Verein schadet, können durch den erweiterten Vorstand  
a) verwarnt oder b) aus dem Verein ausgeschlossen werden. Einspruch kann beim Vorstand erhoben werden, 
der entgültig entscheidet. Jeder andere Rechtsweg ist ausgeschlossen. 
 

§ 22 
 

Jedes Mitglied erkennt die Satzung mit dem Aufnahmeantrag an. 
 
Die komplette Satzung in gültiger Form hängt im Eingangsbereich des Schwimmbades aus. 
 
 
 

Die Beiträge werden halbjährlich oder jährlich zu Gunsten des 1. Weseler Schwimmverein 1914 e.V. eingezogen 
 
Der Beitrag beträgt z.Z. im Monat  für Jugendliche 4,83 € ; Familien 9,66 € ; Erwachsene 6,17€ bei halbjährlich und  
 für Jugendliche 4,59 € , Familien 9,17 € , Erwachsene 5,84 € bei jährlich. 
 

Der erste Beitrag und die Anmeldegebühr ist bis zum 30.06 bzw. 31.12. eines jeden ersten Mitgliedsjahres bei 
Anmeldung in Bar zu entrichten. 
 
Die Anmeldgebühr beträgt für Kinder und Erwachsene 5,- €, für Familien 10,- €.  
 
 
Mit sportlichem Gruß 
gez. Klemens Henrichs, 
1.Vorsitzender 

Satzungsauszug zum Thema „Mitgliedschaftsbestimmungen“ 


